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DER WEG
ZUR EIGENEN IMMOBILIE

Die Immobilienpreise in der Schweiz
sind in den vergangenen Jahren stark
gestiegen. Das hat denTraum vom
Eigenheim vieler Bürgerinnen und
Bürger jedoch nicht getrübt. Diese Serie
zeigt auf, ob der Erwerb vonWohn-
eigentum finanziell im Bereich des Mög-
lichen liegt, wie man das richtige Objekt
findet und wie man dieses finanziert.
Dies ist der zweite Beitrag der Serie.
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So klappt der Immobilienkauf ohne Pannen
Beim Erwerb einer Liegenschaft in der Schweiz sind rechtliche, finanzielle und steuerliche Stolpersteine zu beachten

BERNHARD BIRCHER-SUITS

Wer in der Schweiz eine Immobilie kau-
fenwill, sollte diewichtigsten rechtlichen
Regeln kennen und viel Zeit und Ge-
duld haben. Die Regelungen variieren
von Kanton zu Kanton. Man sollte sich
also frühzeitig mit den Details auseinan-
dersetzen, die es im Kanton, in dem die
Wunsch-Immobilie liegt,zubeachten gilt.

Zunächst eine gute Nachricht für
Ausländer mit Wohnsitz in der Schweiz:
Staatsangehörige aus den Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union (EU) und
der Europäischen Freihandelsassozia-
tion (Efta) haben in Bezug auf den Kauf
von Immobilien dieselben Rechte wie
Schweizer Bürgerinnen und Bürger. Für
Drittstaatenangehörige ist ein Immobi-
lienerwerb inder Schweiz hingegendeut-
lich komplizierter.

Bei Immobilienkäufen geht es fast
immer um hohe Geldsummen. Der Er-
werb einer Liegenschaft geht mit Risi-
ken einher und kann viele negative Kon-
sequenzenhaben,wennetwas schiefgeht.

Kein Verkauf per Handschlag

Sobald man die passende Immobilie zum
richtigen Preis gefunden hat und die
Hypothek abgeschlossen ist, muss der
Kauf noch über einen Notar abgewickelt
werden.DerGrundstück-Kaufvertrag so-
wie derVertrag über die Errichtung eines
Vorkaufsrechtes oder eines Kaufrechtes
müssen öffentlich beurkundet werden.
Ohne notarielle Beurkundung ist eine
Immobilientransaktionnicht rechtsgültig.

Handschriftlich verfasste Kaufver-
trägeoder derVerkauf einerLiegenschaft
per Handschlag sind rechtlich betrachtet
somit ungültig. In den Kantonen Zürich
und Schaffhausen ist das amtliche Nota-
riat am Ort des Grundstücks zuständig
für die öffentliche Beurkundung solcher
Immobiliengeschäfte. In Kantonen mit
freier Notarwahl wählt in der Regel der
Käufer denRechtsexperten,umdieAuto-
risierung derTransaktion durchzuführen.

In Kantonen mit einem behörd-
lich organisierten «Amtsnotariat» wie
Schaffhausen und Zürich können sich
Immobilienkäufer neutral beraten las-
sen. In diesen Kantonen sind Notare
Staatsbeamte, in anderen Kantonen sind
sie zumindest staatlich anerkannt. In
vielen Kantonen gibt es ein sogenanntes
freies Notariat. Hier gilt es auf der Hut
zu sein. Denn dort sind oft Notare tätig,
die wirtschaftlich von grossen Immobi-
lien(ver)käufern abhängig sind. Daher
sollte man in Kantonen mit freiem Nota-
riat den Notar selber bestimmen.

Besteht ein Verkäufer auf der Ab-
wicklung des Immobiliengeschäfts über
seinen Notar, sollte der Käufer den Ver-
trag bei Zweifeln von einem Baujuristen
vor der Unterschrift prüfen lassen. In ei-
nigen Kantonen gibt es eine Mischform,
bei denen es sowohl Amts- als auch Be-
rufsnotare gibt.

Klar ist aber auch: Obwohl unter-
schiedlich organisiert, haben in Bezug
auf die öffentliche Beurkundung von
Kaufverträgen dasAmtsnotariat und der
freiberufliche Notar die gleichenAufga-
ben undVerantwortlichkeiten.Diese er-
geben sich insbesondere aus dem Zweck
der öffentlichen Beurkundung wie Auf-
klärung der Parteien, Schutz vor unbe-
dachtem Handeln, Schaffung von soli-
den Rechtsgrundausweisen für Register-
einträge et cetera.

Jurist ist nicht immer nötig

Ob es bei einem Immobilienkauf der
Unterstützung von Spezialisten bedarf,
hängt vom konkreten Einzelfall ab. «Für
den Erwerb eines bestehenden Einfami-
lienhauses oder einer bestehendenEigen-
tumswohnung ist in der Regel keine zu-
sätzliche juristische Unterstützung erfor-
derlich», sagt Lukas Häusermann vom
Notariatsinspektorat desKantonsZürich.

Käufer sollten imVertragsentwurf dar-
auf achten, wie die gesetzlichen Pfand-
rechte geregelt sind. Dazu gehören zum
Beispiel Grundstückgewinnsteuer-, Bau-
handwerker- und Stockwerkeigentümer-
Pfandrechte. Die Bestimmungen zur Ge-

währleistung, die Garantieansprüche so-
wie allfällige Altlasten müssen ebenfalls
aufmerksam studiert werden. Bei den
Notariaten des Kantons Zürich findet
manonlineeinKaufvertragsangaben-For-
mular mit diversen Erklärungen, die den
Vertragsparteien bei der Festlegung des
Inhalts für den Kaufvertrag helfen.

Vollständiger Kaufvertrag

Ein Immobilien-Kaufvertrag sollte min-
destens die folgenden Punkte beinhal-
ten: Name und Adresse des Verkäufers
und des Käufers, Detaillierte Beschrei-
bung der Liegenschaft mit Adresse,
Katasternummer, Gebäudeversiche-
rungsnummer (falls vorhanden), die
Grundstücksfläche, den Kaufpreis, die
Aufteilung der Gebühren und Steuern
(vor allem die Bezahlung der Grund-
stückgewinnsteuer sollte klar geregelt
sein), die Zahlungsbedingungen und
den Zustand der Liegenschaft bei der
Übergabe. Ausserdem den Termin für
die Übertragung, Dienstbarkeiten (soll-
ten mit Angaben im Grundbuch über-
einstimmen), die Regelung zu allfälligen
Versicherungen, Konventionalstrafen
oder andere Regelungen, falls der Käu-
fer oder Verkäufer den Vertrag nicht
erfüllt. Letztlich sämtliche Dokumente,
die Teil des Kaufvertrages sind.

DieöffentlicheUrkundemuss denge-
samtenVertragsinhalt enthalten.Werden
wesentliche Vertragspunkte nicht be-
urkundet, können sowohl der beurkun-
dete Vertrag – weil unvollständig – als
auch der tatsächlich verabredete, voll-
ständigeVertrag –weil so nicht beurkun-
det – für ungültig erklärtwerden.Doch in
der Praxis kommt das kaum vor.

Die öffentliche Beurkundung dient
dazu,dieRechtssicherheitunddenSchutz
derParteien zu gewährleisten.DerNotar
prüft die Identität und die Handlungs-
fähigkeit der Parteien, die Eigentums-
verhältnisse und die Belastungen des
Kaufobjekts, die Finanzierung und die
SteuerfolgendesKaufs.Er informiert die
Parteien im Rahmen der Vertragsunter-
zeichnung über ihre Rechte und Pflich-
ten und sorgt dafür, dass der Kaufver-
trag klar und vollständig ist.Er veranlasst
auchdieEintragungdesEigentumswech-
sels im amtlichen Grundbuch.

Gut zuwissen:DieGrundbuchführung
wird in der gesamten Schweiz durch
Staatsangestellte erledigt. Das Grund-
buch ist ein öffentliches Register, das alle
Informationen über die Eigentums- und
Nutzungsrechte an Grundstücken ent-
hält. Es dient dazu, die Rechtssicherheit
im Grundstücksverkehr zu gewährleis-
ten und Konflikte zu vermeiden. Es wird
von den kantonalen Grundbuchämtern
geführt und ist für jedermann einsehbar.

In den meisten Fällen einigen sich
Käufer und Verkäufer darauf, dass der
Kaufpreis erst überwiesen wird, wenn
der Vertrag von beiden Parteien unter-
schrieben, notariell beglaubigt und im
Grundbuch eingetragen ist. Allfällige
Anzahlungen kommen dabei in Abzug.
Der Käufer sollte daher seine Zahlungs-
fähigkeit und -bereitschaft beweisen,
zum Beispiel mit einer unwiderruflichen
Garantie seiner Bank. Gelegentlich ist
auch von einem «unwiderruflichen Zah-
lungsversprechen» die Rede.

Wichtig: Im Kaufvertrag sollten die
genauenZahlungsmodalitäten festgelegt
sein. Und noch etwas: Man sollte den
Verkäufer nie «inoffiziell» verdeckt be-
zahlen. Auf diese Weise würde der Ver-
käufer zwar Grundstückgewinnsteuern
sparen. Falls dieser Deal aber auffliegt,
wird der gesamte Kaufvertrag ungültig.

Die Kosten für die öffentliche Be-
urkundung richten sich nach dem Wert
desKaufobjekts unddemkantonalenGe-
bührentarif. Sie werden in der Regel von
denParteien je zurHälfte getragen,sofern
nichts anderes vereinbart wird.Die Nota-
riatsgebühren für die Beurkundung des
Kaufvertrags betragen im Kanton Zürich
zumBeispiel einPromilledesKaufpreises.
Hinzu kommt die Mehrwertsteuer. Zu-
sätzlich fällt ein Promille des Verkaufs-
preises als Handänderungsgebühren für
das Grundbuch an.

Keine rechtlichen Konsequenzen

Vor der öffentlichen Beurkundung des
Kaufvertrags kann es vorkommen, dass
die Parteien eine Reservationsvereinba-
rung oder einen Vorvertrag abschlies-
sen. Dabei handelt es sich um eine
schriftliche Erklärung, mit der sich die
Parteien gegenseitig verpflichten, den
Kaufvertrag zu einem späteren Zeit-
punkt zu unterzeichnen. Die Reserva-
tionsvereinbarung oder der Vorvertrag
kann auch eine Anzahlung enthalten,
die vom Käufer an den Verkäufer ge-
leistet wird.Eine Reservationsvereinba-
rung oder einVorvertrag ist jedoch nicht
verbindlich, solange er nicht öffentlich
beurkundet wird. Das heisst, dass beide
Parteien jederzeit vom Kauf zurück-
treten können, ohne rechtliche Konse-
quenzen zu befürchten.

Der Käufer kann die Anzahlung zu-
rückfordern, sofern er sie bereits geleis-
tet hat. Der Verkäufer kann höchstens
die Kosten für die effektiven Aufwände
zurückbehalten. Eine Reservationsver-
einbarung oder ein Vorvertrag kann da-
her nur als eine Absichtserklärung an-
gesehen werden, die den Parteien etwas
Zeit verschafft, um die Formalitäten für
den Kaufvertrag zu erledigen. Er sollte
daher nur als eine vorübergehende

Lösung verwendet werden und mög-
lichst bald durch einen öffentlich be-
urkundeten Kaufvertrag ersetzt werden.

Ausserdem wissenswert sind folgende
Tipps rund um den Immobilienkauf:

� Anzahlung: Eine Anzahlung ist
üblicherweise Teil des Immobilienkaufs
in der Schweiz. Ihre Höhe variiert je
nachVereinbarung zwischen Käufer und
Verkäufer. Die Anzahlung dient dazu,
dem Verkäufer Sicherheit zu geben,
und zeigt das ernsthafte Interesse des
Käufers am Kauf. Sie wird in der Regel
auf ein Treuhandkonto des Notars oder
eines Dritten hinterlegt und erst nach
Abschluss des Kaufs auf den Kaufpreis
angerechnet.

� Beurkundung: Der Kaufvertrag einer
Liegenschaft muss durch eine Notarin
oder einen Notar öffentlich beurkundet
werden, damit er gültig ist. Ein gewöhn-
licher schriftlicher Vertrag über einen
Hauskauf hat keinerlei Rechtswirkung.
In Kantonen, in denen freie Notare tätig
sind, kann in der Regel der Käufer den
Notar auswählen. Verfügen Kantone
über sogenannteAmtsnotare,muss man
sich an das dafür zuständige Amt wen-
den. Dies kann der Amtsschreiber, das
Konkursamt oder das kantonale Han-
delsregisteramt sein.

� Reservationsvertrag und Vorver-
trag: Wer ein Haus oder Stockwerk-
eigentum schon im Planungsstadium
erwerben will, muss meist eine Reser-
vationsgebühr oder eine Anzahlung im
Umfang von 20 000 bis 40 000 Franken
leisten. Solche Zahlungen gilt es abzu-
sichern. Sogenannte Reservationsver-
träge sind verbreitet. Der Verkäufer
verpflichtet sich damit, eine bestimmte
Liegenschaft zu reservieren, der Käufer
verpflichtet sich zum Kauf. Dieser Ver-
trag ist aber nicht bindend, denn Ver-
träge über Grundstücksgeschäfte müs-
sen grundsätzlich vom Notar beurkun-
det werden. Sollte der Kauf letztlich
nicht zustande kommen, kann es für den
Käufer schwierig sein, die gesamte An-
zahlung zurückzufordern, wenn der Be-
trag auf ein Konto des Verkäufers über-
wiesen wurde. Man kann vom Verkäu-
fer aber die Einzahlung auf ein zweck-
gebundenes Sperrkonto verlangen.

� Unterzeichnung: Der Kaufvertrag
muss von allen beteiligten Parteien –
Käufer, Verkäufer und Notar – unter-
zeichnet werden. Eigentümerin oder
Eigentümer wird man aber erst mit dem
Eintrag ins Grundbuch.DieAnmeldung
der Handänderung beim Grundbuch-
amt erfolgt durch die Notarin oder den
Notar im Anschluss an die Beurkun-
dung des Kaufvertrags.

Steuern können variieren

Beim Immobilienkauf in der Schweiz
fallen verschiedene Steuern an.

� Grundstückgewinnsteuer: Wenn
man eine Immobilie verkauft und dabei
einen Gewinn erzielt, kann eine Grund-
stückgewinnsteuer anfallen. Die Höhe
der Steuer variiert je nach Kanton und
Gemeinde, da die Steuersätze lokal fest-
gelegt werden.

� Grunderwerbssteuer: Die Grund-
erwerbssteuer ist eine einmalige Steuer,
die beim Erwerb einer Immobilie fällig
wird. Der Steuersatz variiert ebenfalls
je nach Kanton und liegt normalerweise
zwischen 1und3Prozent desKaufpreises.

� Handänderungssteuer: Einige Kan-
tone erheben zusätzlich zur Grund-
erwerbssteuer eine Handänderungs-
steuer. Diese Steuer wird auf den Kauf-
preis oder den Verkehrswert der Immo-
bilieerhobenundvariiert jenachKanton.

� Mehrwertsteuer: Die Mehrwert-
steuer wird fällig, wenn man eine neue
oder neuwertige Immobilie kauft. Der
Steuersatz beträgt derzeit 7,7 Prozent in
der Schweiz. Bei Gebrauchtimmobilien
fällt keine Mehrwertsteuer an.

Ein Vorvertrag sollte nur
eine vorübergehende
Lösung sein und
möglichst bald durch
einen öffentlich
beurkundeten Kauf-
vertrag ersetzt werden.
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